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1 Vorwort 

Unser Waldkindergarten 

Der Waldkindergarten Weiler wurde 2018 gegründet. Unsere Einrichtung bietet aktuell Platz 

für 40 Kinder im Alter von 2,5 Jahren bis zum Schuleintritt. Der Wald bietet unzählige Mög-

lichkeiten für die kleinen Entdecker:innen. 

Uns ist es wichtig, die Individualität der Kinder zu fördern und ihnen gleichzeitig die Möglich-

keit zu geben, soziales Leben zu lernen – als altersübergreifende Gruppe. Bei wechselnden 

Angeboten und im Freien Spiel geben wir den Kindern Zeit und Raum, aus sich selbst heraus 

Erfahrungen zu sammeln und sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln. So haben die jungen 

Persönlichkeiten die Gelegenheit in größtmöglicher Freiheit fürs Leben zu lernen. 

 

Wir sehen das Kind als soziales Wesen, das seine Umwelt von Anfang an aktiv wahrnimmt und 

mitgestaltet. Kinder sind Mitglieder unserer Gesellschaft und haben Rechte. Im Bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplan sind die Aufgaben von pädagogischen Einrichtungen festgehal-

ten. Es ist klar verankert, dass wir als Kindergarten einen Schutz-, sowie einen Bildungsauftrag 

gegenüber den Kindern zu erfüllen haben. Um die Kinder, ihr Wohl und ihre Rechte bestmög-

lich zu schützen, haben wir als Einrichtung ein Schutzkonzept verfasst. Darin wird eine Analyse 

aller potenziellen Gefahrenpunkte, die daraus resultierenden Präventionsmaßnahmen, sowie 

das Vorgehen im Gefährdungsfall aufgegliedert. 

2 Theoretische Grundlagen 

Um das Kindeswohl schützen zu können, ist es zunächst wichtig, dieses zu definieren. Ebenso 

wichtig ist auch zu wissen, was eine Kindeswohlgefährdung ausmacht und wann man von Ge-

walt spricht. Der Begriff Kindeswohl, sowie der Begriff Kindeswohlgefährdung sind nicht ein-

heitlich definiert und somit unbestimmte Rechtsbegriffe. Im Folgenden versuchen wir euch 

dennoch einen Einblick in die Bedeutung dieser Bezeichnungen zu geben. 

2.1 Kindeswohl 

„Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, welches die an den Grundrech-

ten und Grundbedürfnissen von Kindern orientierte, für das Kind jeweils günstigste Handlungs-

alternative wählt.“ (A0) 

 

Um das Kindeswohl zu gewährleisten, müssen folgende Bedürfnisse erfüllt sein: 

¥ Vitalbedürfnisse: 

Essen, Schlafen, Schutz vor Gewalt, Kleidung, Obdach 
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¥ Soziale Bedürfnisse: 

Liebe, Respekt, Anerkennung, Fürsorge, Freundschaft, Gemeinschaft 

 

¥ Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung: 

Bildung, Identität, Aktivität, Selbstachtung 

2.2 Kindeswohlgefährdung 

Heruntergebrochen spricht man von einer Kindeswohlgefährdung, wenn das Kindeswohl 

nicht oder nur teilweise gewährleistet wird. 

 

Genauer definiert ist Kindeswohlgefährdung ein das Wohl und die Rechte eines Kindes (nach 

Maßgabe gesellschaftlich geltender Normen und begründeter professioneller Einschätzung) 

beeinträchtigendes Verhalten oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen Sorge 

durch Eltern oder andere Personen in Familien oder Institutionen das zu nicht-zufälligen Ver-

letzungen, zu körperlichen und seelischen Schädigungen und/oder 

Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Kindes führen kann. (A1) 

2.3 Formen von Gewalt 

Gewalt geht häufig mit einer Kindeswohlgefährdung einher.  

Dabei ist nicht nur körperliche oder sexuelle Gewalt gemeint, diese stellen nur zwei der vier 

Formen von Gewalt da.  

Gewalt kann als bewusster oder unbewusster, zerstörerischer und ungerechtfertigter Ge-

brauch von Macht in sozialen Beziehungen definiert werden. (A2) 

Gewalt wird in folgende vier Formen unterteilt: 

¥ Seelische Gewalt und seelische Vernachlässigung 

Die psychische Gewalt ist gekennzeichnet durch die Vermeidung emotional befriedi-

gender Zuwendung. Darunter fallen Liebesentzug (z.B. ignorieren, ablehnen) aber 

auch Einschüchterung oder verbale Gewalt (beschämen, drohen). Überbehütung und 

Überforderung gehört hier ebenfalls dazu. 
 

¥ Körperliche Gewalt und körperliche Vernachlässigung 

Bei körperlicher Gewalt wird handgreifliches, übergriffiges Verhalten gegenüber den 

Kindern gezeigt (z.B. schubsen, schlagen, festbinden, einsperren). Zur körperlichen 

Vernachlässigung gehören unter anderem unzureichende Körperpflege und unpas-

sende Kleidung, sowie falsche Ernährung. 
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¥ Sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch 

Unter sexuelle Gewalt versteht man sexuelle Handlungen bei denen der Täter/die Tä-

terin eine Macht- und Autoritätsposition ausnutzt, um eigene Bedürfnisse zu befriedi-

gen. (A3) Sexueller Missbrauch umfasst ein breites Spektrum einmaliger und wieder-

holter sexueller Handlungen ohne Körperkontakt bis hin zu invasiver, penetrierender 

Gewalt, die sich über Jahre hin erstrecken kann. (A4) „Alltägliche sexuelle Anmache, 

anzügliche Witze und Belästigungen sind damit ebenso gemeint wie sexuelle Nötigung 

bis hin zur Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und unterschiedliche Formen organi-

sierter sexueller Gewalt.“ (A4) 
 

¥ Vernachlässigung der Aufsichtspflicht 

Auch die Vernachlässigung der Aufsichtspflicht gilt in manchen Fällen als eine Form 

von Gewalt. (z.B. Kind ist zu lange oder zu jung allein zu Hause; junges Kind ist allein in 

der Stadt unterwegs; Kind hält sich unbeaufsichtigt an gefährlichen Orten auf) 

Alle Formen der Gewalt stellen eine Verletzung der körperlichen und seelischen Integrität (…) 

dar und sind damit eine Verletzung der Kinderrechte, Menschenrechte und Freiheiten eines 

jeden Menschen. (A5) 

3 Rechtliche Grundlagen 

Kinderschutz ist in zahlreichen Gesetzen sowohl auf internationaler als auch auf nationaler 

und länderspezifischer Ebene verankert. 

Unserem Schutzkonzept liegen die anschließend genannten Gesetze zugrunde. 

¥ UN-Kinderrechtskonvention (Art. 2,3,12,16,17,19,24,27,28,31) 

¥ UN-Behindertenrechtskonvention 

¥ EU-Grundrechtecharta (Art. 24) 

¥ Grundgesetz (Art. 1 & 2 in Auszügen) 

¥ BGB (§1631 Abs. 2) 

¥ SGB VIII (§ 1 Abs. 3; 8a, 8b, 30, 45, 46, 47, 72a) 

¥ Strafgesetzbuch 

¥ BayKiBiG (Art. 9b) 

¥ AVBayKiBiG (§1 Abs. 3) 

 

 

 



h&b learning 

 

 

7 

4 Risikoanalyse 

Gemeinsam hat das Team im Folgenden eine Risikoanalyse erarbeitet. Unter anderem haben 

wir überlegt, wer das Kinderwohl gefährden kann und an welchen Orten oder Situationen das 

Wohl der Kinder in unserer Einrichtung besonders angreifbar ist., Umgangsregeln wurden auf 

verschiedenen Ebenen diskutiert und festgelegt. Diese Risikoanalyse soll das Bewusstsein für 

Situationen in Bezug auf den Schutz der betreuten Kinder sensibilisieren und auch zugleich ein 

Handlungsleitfaden sein. 

 

In welchen Situationen sind die Kinder in unserer Einrichtung besonders gefährdet? 

¥ Toilettengang bzw. wickeln und umziehen von Kindern 

¥ Bringen und Abholen  

¥ Bei Bachtagen und bei Ausflügen 

¥ Beim Arbeiten mit Werkzeugen 

¥ Beim Essen 

¥ In der großen unüberschaubaren Gruppe 

¥ In einem Brandfall 

¥ Bei Extremwetterlagen 

 

Gibt es im Wald besondere räumliche Gefahrenzonen? 

¥ Im Bauwagen 

¥ Toilettenplätze 

¥ Kleine Dickungen an unseren Waldplätzen /An nicht direkt einsehbaren Plätzen 

¥ Am Kletterbaum 

¥ Am Bächlein 

¥ Bei Hitze und Kälte 

¥ An der Feuerstelle 

¥ Auf den umliegenden Radwegen  

 

Durch folgende Personen kann eine Kindeswohlgefährdung in unserer Einrichtung ausgelöst 

werden: 

¥ Erwachsene Personen bekannt oder fremd, 

Hospitationen durch Bewerber und Eltern, 

Eltern in Eingewöhnungsphasen, 

Fachdienste 

 

¥ Betreuungspersonen – Team  

z.B. durch Überlastung, durch Konfliktsituationen im Team, Personalschlüssel, Team-

klima 
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In allen Einzelsituationen von pädagogischen Mitarbeitenden und Kinder 

Durch Mitarbeit von ungelernten Kräften z.B. Schüler- oder FOS-Praktikanten 

 

¥ Andere Kinder oder Jugendliche 

Beim Spielen in Rückzugsecken, die schlecht einsehbar sind 

Diskriminierungen und Mobbing vor allem von vulnerablen Gruppen (besonders kleine 

Kinder und Behinderte) 

5 Prävention 

Alles, was unsere Kinder stark macht, schützt sie auch! 

Nach diesem Motto legen wir unsere alltägliche pädagogische Arbeit aus. Darüber hinaus 

glauben wir daran, dass selbstständige Kinder, altersgemäß aufgeklärte Kinder und Kinder, die 

Mut haben, sich Hilfe zu holen besser gewappnet. sind. 

Den im Folgenden genannten Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung von Kindeswohlge-

fährdung liegen diese Ansätze zugrunde. 

 

Präventionsmaßnahmen der Einrichtung 

¥ Jedes Teammitglied trägt im Rucksack eine Liste, auf der alle Telefonnummern der El-

tern und Abholberechtigten der Kinder aufgeführt sind.  

¥ Der Hauptplatz mit Bauwagen verfügt über einen Evakuierungsplan. 

¥ Brandschutzübungen werden einmal jährlich durchgeführt.  

¥ Unser Waldgelände wird zweimal jährlich von einem Baumpfleger geprüft. Die Mitar-

beiter:innen werden dabei geschult, gefährliche Veränderungen im Wald wahrzuneh-

men und zu erkennen.  

¥ Wir haben stets einen Blick auf die Umgebung (Eventuelle „gefährliche Bäume“, auf-

ziehende Stürme, freilaufende Hunde, …). 

¥ Wir halten uns mit den Kindern nur an vereinbarten und kontrollierten Waldplätzen 

auf.  

¥ An den Waldplätzen verteilt sich das Team sinnvoll, um alles gut im Blick zu haben.  

¥ Das Fachpersonal führt mindestens ein aufgeladenes Kindergartenhandy mit sich.  

¥ Die Kinder benutzen Werkzeuge nur unter Beaufsichtigung.  

¥ Wir führen regelmäßig gezielte Beobachtungen zum Entwicklungsstand und Allge-

meinzustand der Kinder durch.  

¥ Personalengpässen und Überbelastung der Pädagog:innen wird durch ausreichend 

Mitarbeiter und einen gut durchdachten Dienstplan vorgebeugt. Außerdem sind Teil-

zeitkräfte bereit einzuspringen um mögliche Krankheitsausfälle zu ersetzten. Wir ha-

ben umliegende Waldkindergärten, mit denen wir uns gegenseitig austauschen und 

bei Bedarf auch personell unterstützen.  Auch kann ein Elterndienst mitgenommen 

werden. 
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¥ Wir wahren den Datenschutz.  

¥ Wir haben ein Sexualpädagogisches Konzept, das Eltern und Mitarbeitern bekannt ist 

und jederzeit einsehbar ist. 

 

Haltung und Bild des Kindes 

Geprägt wird unsere Haltung und auch unsere Werte durch das Bild, welches wir von den 

Menschen haben. Das humanistische Menschenbild sieht in jedem Menschen eine eigenstän-

dige, in sich wertvolle Persönlichkeit und respektiert die Verschiedenartigkeit unterschiedli-

cher Menschen. 

 

Wie die Interaktion mit dem Kind das pädagogische Handeln allgemein gestaltet wird, hängt 

maßgeblich von den Vorstellungen des Erwachsenen ab: Über welche Kompetenzen und 

Kenntnisse verfügt ein Kind bereits? Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat es bereits? Und 

wie sind seine Äußerungen und Verhaltensweisen zu interpretieren? 

 

Das Bild vom Kind als aktives und kompetentes Kind von Anfang an, führt zu einer Neubewer-

tung des pädagogischen Handelns.  

 

Wir wollen uns…  

¥ mit dem eigenen inneren Bild vom Kind kritisch auseinandersetzen 

¥  die eigene Haltung zum Bildungsgeschehen fortlaufend reflektieren 

¥ uns mit dem Verständnis von Bildung kritisch auseinandersetzen.  

5.1 Personalmanagement 

5.1.1 Personalauswahl 

Prävention beginnt bereits bei der Personalauswahl. Unser Bewerbungsverfahren und die Ein-

stellungskriterien sollen Gefährdungen seitens neuer Teammitglieder vorbeugen. 

 

Umgang mit Bewerber:innen und neuen Kollegen:innen 

¥ In allen Vorstellungsgesprächen werden Bewerber:innen darüber informiert, dass wir 

uns aktiv mit dem Thema „Schutz vor sexueller Gewalt in Einrichtungen auseinander-

setzen“.  

¥ Unser Leitbild vom „starken Kind“ wird vermittelt. 

¥ Polizeiliches Führungszeugnis muss vorgelegt werden 

¥ Neue Mitarbeiter erhalten unsere Konzeption, unsere Qualitätsstandards und das 

Schutzkonzept 
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¥ Neue Mitarbeiter werden angehalten erst die Abläufe im Kindergarten, insbesondere 

im Umgang mit den Kindern zu beobachten, sich am bestehenden Personal zu orien-

tieren, viel zu Fragen und ein langsames Kennenlernen einzuhalten.  

5.1.2 Personalführung 

Träger und Leitung haben eine wichtige Funktion, um das Thema Kinderschutz in Ihrer Einrich-

tung zu verankern. In der Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen, sowie in den regelmäßig 

stattfinden Mitarbeitergesprächen ist das Schutzkonzept ein wesentlicher Punkt. Das Schutz-

konzept ist darüber hinaus ein fester Bestandteil unseres Planungstags zu Beginn eines jeden 

Kindergartenjahres. In diesem Rahmen wird das Schutzkonzept besprochen und jährlich von 

allen Teammitgliedern die Selbsterklärung zum Schutzkonzept unterzeichnet. 

 

Team 
Unsere Kinderschutzbeauftragte im Waldkindergarten Weiler ist Daniela Kranz Sie sorgt für 

eine regelmäßige Besprechung des Schutzkonzeptes und regt die Weiterentwicklung im Team 

an. Sie informiert neue Mitarbeiter und Praktikanten über das Schutzkonzept. 

 

Darüber hinaus ist für alle im Team wichtig: 

¥ Zeit zum Beobachten der Kinder aber auch der Kolleginnen. 

¥ Wir sorgen für eine vertrauensvolle Gesprächsbasis im Team. Ein offener und wert-

schätzender Umgang ist uns wichtig.  Kritik soll sachlich angebracht werden. 

¥ Wissen und Information über rechtliche Grundlagen und auch unser Vorgehen wird 

an neue Mitarbeiter, Praktikanten und Eltern weitergegeben. 

5.1.3 Verhaltenskodex 

Um den oben genannten, potenziellen Risikofaktoren entgegenzuwirken, haben wir uns ge-

meinsam als Team bestimmte Richtlinien, Handlungsabläufe und Regeln für unseren Waldkin-

dergarten erarbeitet. 

 

Welche Regeln gelten bei uns im Team im Hinblick auf Nähe und Distanz im 

Umgang mit Kindern? 

Den richtigen Grad von Nähe und Distanz zu finden, spielt beim Thema Kindeswohl eine große 

Rolle. Den Kindern soll weder ein vernachlässigendes noch ein übergriffiges Verhalten entge-

gengebracht werden. Wir achten auf die Einhaltung der Intimsphäre der Kinder.  

 

Es sind von allen Mitarbeitern folgende Regelungen zu beachten:  

¥ Wir reagieren einfühlsam und wertschätzend auf kindliche Impulse und gehen darauf 

ein. (Schoß sitzen, Hand halten, Körperkontakt…) 

¥ Wir küssen keine Kinder 
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¥ Wir betreiben keine übertriebene Körperpflege 

¥ Wir fotografieren und filmen keine unbekleideten Kinder 

¥ Ein „Nein“ des Kindes wird akzeptiert, soweit es möglich ist, z.B. Wenn durchführbar 

dem Personenwunsch nachgeben, langsame und kindgerechte Einführung von neuen 

Personen, kein Körperkontakt, wenn es vom Kind abgelehnt wird. 

¥ Besucher in den Gruppen z.B. Hospitant/innen, Vertretungen usw. werden den Kin-

dern nach Möglichkeit im Vorfeld angekündigt und im Morgenkreis vorgestellt. 

¥ Die Kinder halten sich nicht unbekleidet in für fremde Personen einsehbaren Bereichen 

des Waldes auf. 

¥ Wir beachten den Entwicklungsstand, das Sozialverhalten und mögliche Macht- bzw. 

Abhängigkeitsverhältnisse, wenn Kinder sich ohne Betreuer(innen) auf unserem Wald-

gelände aufhalten (beim Freispiel) 

¥ Intimsphäre beim Toilettengang akzeptieren (z.B. Augen schließen, weggehen) 

¥ Bei Bachtagen dürfen die Kinder nur unbekleidet baden, wenn keine fremden Perso-

nen dabei sind und nur an Badestellen, die nicht von der Öffentlichkeit einsehbar sind. 

¥ Gefahrenzonen bei uns im Wald werden bei Benutzung von einem Pädagogen im Blick 

behalten (z.B. Bach oder Kletterbaum) 

¥ Medien wie Handy´s oder Tablets werden nur zu Zwecken der Dokumentation oder zu 

pädagogischen Zwecken (z.B. Lieder vorspielen oder Pflanzen oder Tiere nachschla-

gen) genutzt. 

 
 

Welche Regeln gelten für die Kinder resultierend aus der Risikoanalyse? 

Auch zwischen den Kindern gibt es klare Regeln, die wir in der täglichen Praxis immer wieder 

thematisieren. Kinder lernen spielerisch Grenzen der anderen zu akzeptieren. Dabei geht es 

um die Akzeptanz emotionaler aber auch körperlicher Grenzen.  

 

So gelten für unsere Kinder folgende Vereinbarungen:  

¥ Ein „Nein“ eines anderen Kindes wird akzeptiert. 

¥ Wir essen nichts aus dem Wald in Ausnahme zusammen mit den Pädagog:innen. 

¥ Wir fassen keine toten Tiere an. 

¥ Wir bleiben immer in Hör- oder Sichtweite. 

¥ Wir verletzen keine lebenden Pflanzen und Bäume (Ausnahme: wir brauchen Pflanzen 

um zu basteln, bauen, kochen o.ä.). 

¥ Wir hinterlassen keinen Müll. 

¥ In der Werkstatt mit Werkzeug wird nur unter Aufsicht einer/s Erzieher/in gearbeitet. 

Geschnitzt wird im Sitzen. Wir laufen nicht mit Werkzeug (oder Scheren) durch den 

Wald. 

¥ Die Geschlechtsteile sind ein intimer Bereich, den ich nur an mir selbst mit Händen 

untersuche. 
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¥ Geschlechtsteile und auch alle anderen Körperöffnungen wie Ohren, Nase, Mund sind 

empfindlich. Fremdkörper (Gras, Stöcke, Erde) bleiben fern 

¥ Stopp heißt: Sofort aufhören, Distanz einnehmen und beobachten 

¥ Doktorspiele, die vom generellen Interesse und der Neugier am Körper geleitet sind, 

beobachten und begleiten wir. Beim Doktorspielen gilt: jeder Beteiligte muss einver-

standen sein und die Kinder benutzen keine Gegenstände. Mehr dazu in unserem  

sexualpädagogischen Konzept. 

¥ Kinder müssen beim Toilettengang die Intimsphäre akzeptieren (z.B. wenn sich ein 

Kind versteckt), Schauen ist nur nach Absprache erlaubt. 

¥ Kinder begrüßen und verabschieden sich bewusst bei den Mitarbeitern um eine klare 

Übergabe für die Aufsichtspflicht zu schaffen. 

 
 

Welche Regeln gelten zwischen Eltern und Kindern im Hinblick auf Nähe und 

Distanz? 

¥ Eltern müssen bei fremden Kindern Distanz wahren. Hier sprechen wir auch Eltern in 

konkreten Situationen an.  

¥ Es werden keine Fotos von anderen Kindern im gesamten Waldkindergartenbereich 

gemacht.  

¥ Eltern übernehmen keine Toilettengänge mit fremden Kindern 

¥ Eltern ziehen keine fremden Kinder im Bauwagen um. 

 
 

Welche Regeln gelten zwischen Erwachsenen, um unsere Kinder zu schützen? 

Unter Kollegen/innen gilt:  

¥ Wir kündigen an, wenn wir den Hauptspielplatz verlassen, oder wenn wir ein Kind auf 

die Toilette oder zum Umziehen begleiten oder wenn wir ein Kind wickeln gehen. 

¥ Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst, achten auf einen angemessenen Um-

gang und Körperkontakt 

¥ Praktikanten/innen, Hospitant/innen und neue Mitarbeitende wickeln grundsätzlich 

nicht. Erst wenn die Kinder ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, dürfen sie von 

neuen Kolleg:Innen gewickelt werden. 

¥ Kurzzeitpraktikanten ziehen keine Kinder um 

¥ Praktikant(innen)en, Hospitanten/innen und neue Mitarbeitende halten sich grund-

sätzlich nicht allein in der „1 zu 1 Situation“ im Bauwagen auf. Sie sind von den Kolle-

gen/innen darauf hinzuweisen. 

 

 

 



h&b learning 

 

 

13 

Zwischen Kolleginnen und Eltern/Dritten gilt:  

¥ Wir wahren den Datenschutz und geben bei Übergriffen jeder Art unter Kindern nicht 

die Namen der beteiligten Kinder an die Eltern des betroffenen Kindes weiter 

¥ Wir sprechen unbekannte Personen im Wald an und achten darauf, dass sich Dritte 

(z.B. Spaziergänger/innen, Postboten) nicht unbeaufsichtigt im Wald aufhalten.  

¥ Wir erfragen bei jedem „Spontanbesuch“ was dieser möchte und lassen keine Unbe-

fugten auf unseren Platz 

 

Richtlinien für neue Kolleg:innen, Praktikant:innen usw.  

¥ Besucher werden den Kindern, wenn möglich im Vorhinein angekündigt und  im Mor-

genkreis vorgestellt 

¥ Neue Mitarbeiter:innen lesen das Schutzkonzept und bestätigen mit einer Unterschrift 

die Einhaltung des Verhaltenskodex 

¥ Neue Mitarbeiter:innen und Praktikant:innen unterschreiben zu Beginn eine Schwei-

gepflichtserklärung 

¥ Langzeitpraktikant:innen sprechen mit dem Fachpersonal ab, ab wann sie Wickelsitu-

ationen, Toilettengänge, Umziehen mit den Kindern übernehmen oder ab wann sie 

auch alleine mit den Kindern Situationen bewältigen können/dürfen. 

¥ Langzeitpraktikant:innen, Bundesfreiwilligendienstleistende und neue Mitarbeiter le-

gen ein erweitertes Führungszeugnis vor. 

¥ Bewerber werden darüber informiert, dass wir als Einrichtung uns intensiv mit dem 

Thema „Kinderschutz“ auseinandersetzen. 

¥ Hospitant:innen und Eltern haben während des Elterndienstes oder des Besuches das 

Betriebs- und Sozialgeheimnis zu wahren. Dies gilt für alle erhaltenen Eindrücke und 

Informationen sowie Schriftstücke, die nicht allgemein bekannt oder offenkundig sind. 

 
 

Begleiten von Toilettengängen, Umziehen und Wickelsituation 

In intimen Situationen wie dem Toilettengang oder dem Wickeln sind Kinder besonders ge-

fährdet. Feste Standards für die Gestaltung dieser Situation dienen sowohl dem Schutz der 

Kinder als auch dem sicheren und souveränen Umgang des Fachpersonals gegenüber Kindern 

und auch Eltern. 

 

An unserem Waldplatz gibt es einen ausgeschriebenen „Pieselplatz“ mit einer Art Garderobe 

und Sichtschutz. Darüber hinaus haben die Kinder die Möglichkeit die Komposttoilette am 

Bauwagen zu benutzen. 

 

¥ Wir fassen keine Geschlechtsteile von Kindern an. 

¥ Wir zwingen die Kinder nicht mit uns zum „Pieselplatz“ zu gehen. 

¥ Wir ermutigen die Kinder zur Selbständigkeit. 

¥ Beim Stuhlgang helfen wir den Kindern nach Bedarf bei der „Säuberung“. 
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¥ Will ein Kind ungestört sein, ermöglichen wir das. 

¥ Das Kind entscheidet, ob es die Komposttoilette oder den Pieselplatz nutzt. 

¥ Wir wickeln erst, wenn die Vertrauensbasis zwischen Kind und Fachkraft besteht. Dies 

wird mit den Eltern abgesprochen. 

¥ Wenn ein Kind eingenässt oder eingekotet hat, ziehen wir es um (oder wickeln wir es). 

Auch wenn ein Kind nass vom Spielen ist, oder nicht dem Wetter angepasst angezogen 

ist, ziehen wir es um. Weigert sich das Kind, gehen wir in Rücksprache mit den Eltern. 

¥ Das Kind darf entscheiden, welche Fachkraft es wickelt oder umzieht. 

¥ Das Kind darf entscheiden, ob es stehend oder liegend gewickelt werden will. 

¥ Wir tragen keine Cremes oder ähnliches auf. 

¥ Wir achten auf Privatsphäre. 

 
 

Regeln beim Essen 

Da Essen ein Grundbedürfnis ist und Geschmack, sowie Sättigungsgefühl sehr individuelle Fak-

toren sind, kann es dabei zu Grenzverletzungen kommen. Deshalb gilt folgendes bei uns: 

¥ Vor dem Essen werden Hände gewaschen (siehe dazu auch unseren => Hygieneplan) 

¥ Wir zwingen die Kinder nicht zum Essen. 

¥ Wir zwingen die Kinder nicht etwas zu probieren. 

¥ Wenn die Kinder außerhalb der Brotzeit Hunger haben, dürfen sie in Absprache mit 

der Erzieherin etwas essen. 

¥ Die Kinder dürfen jederzeit trinken. Bei heißem Wetter weisen wir die Kinder mehrfach 

darauf hin, genügend zu trinken. 

¥ Einmal die Woche bekommen wir Schulobst. Damit kann zusätzlicher Hunger der Kin-

der gestillt werden. Die Eltern werden darauf hingewiesen, wenn das Kind zu wenig 

(oder zu viel) Brotzeit dabei hat. 

¥ Wer teilen will, fragt nach. Nur wenn beide Kinder einverstanden sind und keine Aller-

gien oder Unverträglichkeiten vorhanden sind, kann geteilt werden. 

¥ Eine Liste mit Unverträglichkeiten und Allergien ist dem Team jederzeit zugänglich (z.B. 

im Bauwagen) 

¥ Die Eltern werden darauf hingewiesen, dass es bei uns im Kindergarten keine Süßig-

keiten gibt und die Kinder keine mitbringen sollen. 

 
 

Umgang mit herausforderndem Verhalten von einzelnen Kindern 

Besonders herausforderndem Verhalten von Kindern entgegenzutreten ist oft nicht leicht und 

führt zu Überlastungssituationen im Team.  Um einen sicheren Umgang mit solchen Situatio-

nen gewährleisten zu können haben wir als Team folgende Verhaltensregeln festgelegt: 
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¥ Wir informieren eine/n Kolleg:in darüber, dass wir in einer schwierigen Interaktion mit 

einem Kind sind und die Gesamtgruppe nicht mehr im Blick haben können. 

¥ Wir versuchen ruhig zu bleiben. 

¥ Gibt es eine akute Gefahrensituation (mit anderen Kindern oder für das Kind selbst), 

wird diese als erstes entschärft. 

¥ Wir gehen auf Augenhöhe mit dem Kind. 

¥ Wenn das Kind nicht aufnahmefähig ist, geben wir ihm Zeit sich zu beruhigen 

¥ Es wird gemeinsam mit dem Kind (den beteiligten Kindern) nach einer Lösung oder 

einem Kompromiss gesucht.  

¥ Negative Bewertungen gehen lediglich gegen das Verhalten, nie gegen das Kind per-

sönlich. 

¥ Wenn Bedarf besteht (egal von wem aus), kann ein Wechsel der/des Pädagog:in  

erfolgen. 

¥ Auch ein/e Pädagog:in kann sich eine Auszeit nehmen, um sich wieder zu beruhigen. 

Dies wird mit den Kolleg:innen abgesprochen. 

¥ Gibt es keine Lösung, kann das Kind auch für kurze Zeit aus der Situation genommen 

werden (z.B. mit dem/r Erzieher/in einen Rückzugsort wählen) 

¥ Sehen wir uns als pädagogisches Fachpersonal nicht in der Lage, das Wohl des Kindes 

(bzw. der anderen anwesenden Kinder) nicht zu gewährleisten, kann es im Extremfall 

nötig sein, das Kind von einem Erziehungsberechtigten abholen zu lassen. 

¥ Herausfordernde Situationen werden im Team gemeinsam reflektiert und besprochen 

und gemeinsam nach alternativen Wegen geschaut.  

5.1.4 Fort- und Weiterbildung 

Fortbildungen zum Thema „Kinderschutz“ 

Das Team unseres Waldkindergartens bildet sich regelmäßig zu unterschiedlichsten pädago-

gischen Themen fort. Vereinzelt hat unser pädagogisches Fachpersonal in der Einrichtung be-

reits an einer Fortbildung zum Thema Kinderschutz besucht. Unser Träger h&b learning 

ermöglicht Fortbildungen zum Thema „Erst- und Gefährdungseinschätzung § 8a SGBVIII“.  
Für Leitungskräfte ermöglicht h&b learning darüber hinaus die Fortbildung zur „Insofern 

erfahrenen Fachkraft“. 

Unser komplettes Team hat bereits eine zweitägige Fortbildung bei Pro familia in Kempten 

zum Thema sexuelle Erziehung in Kindergärten besucht. 

Darüber hinaus gibt es regelmäßige Fortbildung mit Themen aus dem Schutzkonzept, z.B. Ge-

waltprävention, Kommunikation, kindliche Entwicklung, usw.  

Dem Team wird mehrmals jährlich eine Fallbesprechung von Kindern mit herausforderndem 

Verhalten oder erhöhtem Förderbedarf ermöglicht.  
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5.2 Sexualpädagogisches Konzept 

Sexualität gehört von Beginn an zur Entwicklung jedes Kindes und ist daher im Rahmen der 

Persönlichkeitsentwicklung Bestandteil des Bildungsauftrags von Kindertageseinrichtungen.  
 

Kinder entwickeln sich unterschiedlich, jedes auf seine Art, im eigenen Tempo. Die hier aufge-

führten Entwicklungsstufen kindlicher Sexualität sind als grobe Anhaltspunkte zu sehen und 

können eine Orientierung geben.  

 

Altersstufe 1-3 Jahre  

In den ersten Lebensjahren wird die sexuelle Entwicklung bestimmt durch das Bedürfnis nach 

Geborgenheit, Zärtlichkeit, sinnlicher Nähe, sowie Freude und Lust am eigenen Körper.  

 

1. Lebensjahr  

• Willkommen in der oralen Phase! Das Kind entdeckt die Welt vor allem mit dem Mund. 

Es erkundet seinen Körper und seine Umwelt vor allem durch Saugen, Lutschen und 

Beißen.  

• Die Haut ist sehr empfindsam. Berührungen und Zärtlichkeiten nimmt das Kind mit 

allen Sinnen wahr. Es erlebt dadurch Nähe, Wohlgefühl und Vertrauen. Es genießt in-

tensiven Körperkontakt beim Stillen und auch beim Getragen werden.  

 

2. Lebensjahr  

• Das Kind erforscht seine Genitalien.  

• Auch die Genitalien anderer werden interessant – vor allem bei den Eltern und Ge-

schwistern.  

• In diesem Alter beginnt die Schließmuskelbeherrschung. Das Kind interessiert sich für 

die eigenen Ausscheidungen und gewinnt somit Macht über den eigenen Körper.  

 

Sexualwissen in diesem Alter: 

Das Kind stellt Fragen zu Geschlechtsunterschieden.  

è Erste Begriffe für Geschlechtsorgane werden erlernt.  

 

3. Lebensjahr  

• Die Zeit der Schau - und Zeigelust beginnt: Die eigenen Geschlechtsteile werden unter-

sucht und anderen gezeigt. Neugierig wird bei Toilettengängen oder beim Wickeln zu-

geschaut. Vor allem Geschwister und Gleichaltrige sind dabei interessant.  

• Es entstehen erste Schamgefühle vor anderen.  

• Rollenspiele zu Familienkonstellationen/Genderrollen werden intensiv gespielt.  

 

Sexualwissen und Geschlechtsidentität in diesem Alter:  

è Geschlechtsspezifische Unterschiede:  

Äußere Merkmale wie zum Beispiel Frisur oder Kleidung werden erkannt  
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è Die eigene Geschlechtsidentität wird wahrgenommen: 

Kinder erleben sich als Mädchen oder Junge  

 

Altersstufe 3-6 Jahre  

In dieser Lebensphase kommen zu der Lust am eigenen Körper auch Körpererkundungen bei 

anderen Kindern hinzu. Hierbei ist das Geschlecht zweitrangig. Bei „Doktorspielen“ mit Gleich-

altrigen untersuchen und erforschen Kinder gegenseitig ihre Körper. Körperneugier und Kör-

pererfahrungen rücken zunehmend in den Fokus kindlichen Erlebens.  

Die Kinder stellen zunehmend Fragen zum Thema Schwangerschaft und Geburt und entwi-

ckeln ein vages Wissen bzw. Vorstellungen zu diesen Themen. Im Laufe der Zeit können auch 

detailliertere Fragen aufkommen. Wissbegierig wie Kinder nun einmal sind, wird da kein Blatt 

vor den Mund genommen.  

 

Im 5. Lebensjahr entstehen oft innige Freundschaften, die mit Liebesgefühlen, dem Austausch 

von Zärtlichkeiten und dem Bedürfnis nach Wärme und Geborgenheit verbunden sein können.  

Damit zusammenhängend entwickelt sich auch die Geschlechtsidentität der Kinder. Kinder 

spielen intensiv die unterschiedlichsten Fantasie - und Rollenspiele, sie schlüpfen mit Begeis-

terung in verschiedene Rollen und probieren sich aus. Gerade das spielerische Ausprobieren 

und Freundschaften, die auch dabei entstehen, tragen zu einer gesunden Identitätsentwick-

lung bei.  

 

Im 6.Lebensjahr hat sich die Geschlechtsidentität meist gefestigt. 

Freundschaften beziehen sich oft auf das eigene Geschlecht, das andere Geschlecht wird häu-

fig abgelehnt („Mädchen/Jungen sind doof“) und so langsam zieht Körperscham ein.  

5.2.1 Die Bedeutung von sexueller Bildung und 

Sexualerziehung während der Kindheit 

Im Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan wird unter dem Aspekt der 

Gesundheitsförderung die Bedeutung von sexueller Bildung und Sexualerziehung für die Iden-

titätsentwicklung des Kindes betont.  

Zur Bewältigung der verschiedenen Aufgaben bei der Entwicklung ihrer geschlechtlichen Iden-

tität benötigen die Kinder Begleitung und Hilfestellung seitens der pädagogischen Fachkräfte. 

Dabei geht es nicht nur um Aufklärung der biologischen Sachverhalte, sondern vor allem um 

die Stärkung der Kinder (positive Grundeinstellung zur eigenen Geschlechtsidentität, positive 

Grundeinstellung zum eigenen Körper, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Resilienz). Die 

Entwicklung der geschlechtlichen Identität wird ebenfalls nicht vorrangig durch gelenkte Lern-

prozesse offensiv gesteuert (Sexualerziehung). Vielmehr sollen Selbstbildungsprozesse durch 

Raum zum Ausprobieren und Gestalten gefördert werden (sexuelle Bildung). Es gilt, den Be-

dürfnissen der Kinder und ihrer Wissbegierde positiv zu begegnen, Fragen altersgemäß zu be-

antworten und durch eine liebevolle Atmosphäre auch die Experimentierfreude, Neugier und 

Erlebnisse rund um den Körper und die Sinne zu fördern.  

Nur wenn ein Kind sich selbst, seinen Körper, seine Gefühle, seine Grenzen und die Grenzen 

anderer einschätzen kann, ist es in der Lage, sich bei sexuellen Grenzverletzungen adäquat zur 
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Wehr zu setzen. Sexualerziehung ist ein wichtiges Mittel zur Prävention von sexuellem Miss-

brauch. 

5.2.2 Kindliche Sexualität in unserem Waldkindergarten – 

Alltag  

Täglich begeben sich die Kinder auf Forschungsreise, auch in Bereiche in der die kindliche Se-

xualität eine Rolle spielt. Hierbei ergeben sich immer wieder Situationen, die uns im Päda-

gog:innen Team herausfordern und die einen bewussten, einheitlichen Stil der Begleitung und 

Unterstützung verlangen. Die Kinder stellen Fragen, erkunden ihren Körper und den der an-

deren, probieren sich aus, spielen „Doktorspiele“ oder erfinden Namen für ihre Geschlechts-

teile (dies als Beispiele). Wir wollen auf Fragen reagieren und nicht aus Unsicherheit dem 

Thema gegenüber auf andere verweisen (Eltern). Wir wollen den Kindern einen geschützten 

Ort bieten, um sich selbst auf Entdeckungsreise zu begeben. 

 

Sinneserfahrungen und Spielen  
Der Wald als Aufenthaltsort bietet den Kindern unzählige Möglichkeiten an Sinneserfahrun-

gen. Durch das unmittelbare Erleben der Jahreszeiten, vielfältigster Wetterlagen, verbunden 

mit dem Unterwegs sein in der Natur, sammeln die Kinder einen reichen Schatz an Eindrücken, 

die sie am eigenen Leib erfahren können. Dieses draußen sein in der ungestalteten Natur um 

frei ins Spielen zu kommen, sehen wir als sehr wertvoll und stärkend im Hinblick auf eine ganz-

heitliche persönliche Entwicklung. 

  

Körpererfahrung und Körperneugier  
Habe ich genug Kraft den Baum hoch zu klettern? Kann ich den matschigen Abhang bewälti-

gen? Halte ich den Weg noch durch bis es endlich Brotzeit gibt? Die Kinder lernen Ihre Kräfte 

einzuschätzen und einzuteilen. Sie erleben, was ihr Körper aushält und leisten kann.  

Der Wald bietet ihnen aber auch viele Rückzugsmöglichkeiten und Nischen. Hier ist Raum um 

sich zurückzuziehen, die nötige „Intimsphäre“ für ungestörte Gespräche, Mutter - Vater - Kind 

- Spiele, Kuscheln aber auch für die eigene Körpererkundung und „Doktorspiele“.  

Für diesen „Privatraum“ haben wir für die Kinder Regeln aufgestellt und Grenzen festgelegt. 

(siehe  Was wir zulassen und wo wir Grenzen setzen)  

 

Selbstbestimmung und Grenzen  
Wir bestärken die Kinder darin, selbst entscheiden zu dürfen, was sie möchten und was nicht.  

(siehe Kinderrechte; Berücksichtigung des Kinderwillens.)  

 

Geschlechtsidentität und Geschlechterrolle  
Wir bieten jedem Mädchen und jedem Jungen die gleichen Chancen ihre/ seine Geschlechts-

identität zu entwickeln ohne durch gesellschaftliche Normen in ihren /seinen Erfahrungs- und 

Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt zu werden. Alle Kinder dürfen sich ohne Einschrän-

kung in den unterschiedlichsten Rollen ausprobieren.  

Bei uns im Wald werden Rollenspiele intensiv gelebt und schaffen somit ein breites Spektrum 

an Erfahrungsmöglichkeiten.  
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Sachwissen  

• Wir begegnen der Wissbegierde und Neugier positiv und offen.  

• Ausgewählte, altersgerechte und stärkende Literatur zum Thema „Mein Körper und 

ich“, Gefühle, vielfältige Geschlechterrollen....steht den Kindern zu Verfügung.  

• Entstehende Fragen werden kindgerecht beantwortet.  

 

Sprache  
Die Sprache bei uns im Wald ist wertschätzend, reflektiert und orientiert sich immer am Ent-

wicklungsstand des Kindes. Die Kinder dürfen ihren Geschlechtsteilen oder Körperfunktionen 

Namen geben. Die Bezeichnungen der Kinder sind erlaubt, sofern sie frei von Diskriminierung 

und Abwertung sind.  

Neben den selbstbezogenen, sinnlichen Körpererfahrungen spielen ebenso nicht sexuelle Be-

reiche eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der kindlichen Sexualität:  

Das Erfahren von Beziehungen und Freundschaften, Vertrauen, Zuwendung, Verlässlichkeit, 

das Kennen lernen und der Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und das 

Finden der eigenen Geschlechterrolle. 

5.2.3  Prävention 

• durch Partizipation im Alltag  

• durch das Recht auf körperliche Selbstbestimmung : „Mein Körper gehört mir“ (Das 

Recht, körperliche Berührungen zuzulassen und abzulehnen und so ein angenehmes 

Körpergefühl zu spüren)  

• durch das Kommunizieren von persönlichen Grenzen und das Recht „Nein“ zu sagen, ( 

fremde Grenzen werden auch respektiert)  

• durch das Wissen um gute und schlechte Geheimnisse (zum Beispiel auch der Unter-

schied zwischen Hilfe holen und petzen)  

• durch das Recht des Kindes auf Unterstützung und Hilfe  

• durch eine entwicklungsgemäße Übernahme von Verantwortung für sich selbst und 

den anderen gegenüber  

• durch eine Vielfalt an Vorbildern, Kulturen, Lebenskonzepten und die sich daraus re-

sultierende Identitätsbildung  

5.2.4 Rolle der Pädagog:innen  

Wir Erzieher:innen pflegen folgende Haltung den Kindern gegenüber:  

• wir pflegen eine vertrauensvolle, liebevolle Beziehung zum Kind  

• wir lassen eine positive Fehlerkultur gegenüber dem Kind, uns selbst und dem Team 

zu.  

• wir orientieren uns an den Fähigkeiten/ Bedürfnissen des Kindes  

• wir pflegen einen wertschätzenden und toleranten Umgang mit dem Kind  

• wir wollen ein selbstbestimmtes Leben unterstützen und fördern  
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• wir sind immer offen für Fragen  

 

Was wir gerne zulassen und wo wir Grenzen setzen 

Körpererkundungsspiele/ Doktorspiele  

Körpererkundungsspiele sind ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der kindlichen Sexuali-

tät. Ungestörte „Doktorspiele“ sind bei uns erlaubt!  

 

Hierzu gibt es folgende Regeln:  

• Wir akzeptieren die Grenzen des anderen und gehen wertschätzend und respektvoll 

miteinander um.  

• „Mein Körper gehört mir“ steht in jedem Körpererkundungsspiel an 1. Stelle.  

• Jedes Kind entscheidet selbst, mit wem oder ob es spielen will.  

• Die beteiligten Kinder sind gleichberechtigte Spielpartner mit einem gegenseitigen In-

teresse am Spiel.  

• Wir tun uns nicht weh und stecken uns keine Gegenstände in Körperöffnungen. (auch 

Nase, Ohren)  

• Kinder fassen andere Kinder nicht an den Geschlechtsteilen an.  

• Untersuchungen und Streicheleinheiten sind nur so lange erlaubt, wie beide Kinder 

das auch wollen.  

• Wer etwas nicht mag oder ein komisches Gefühl hat sagt „Nein“! (Ein „Nein“ reicht 

und muss auch in allen Lautstärken akzeptiert werden) → Nach einem „Nein“ ist das 

Spiel sofort zu Ende.  

• Keine Doktorspiele zwischen Kleinkindern und älteren Kindergartenkindern.  

• Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben bei „Doktorspielen“ nichts zu su-

chen.  

 

Selbstbefriedigung  
Wir nehmen die Kinder mit ihren Bedürfnissen ernst. Haben die Kinder Interesse, ihren Körper 

zu erkunden und ihn zu spüren, dann lassen wir dies zu. Schaffen aber in einen Rahmen, in 

dem es Raum für Privatsphäre gibt und andere Kinder nicht stören. Hierfür bietet unser Wald 

unzählige Nischen und Rückzugsmöglichkeiten.  

 

Küssen  

• Die Kinder dürfen sich untereinander küssen, aber nicht im Genitalbereich  

• Erwachsene küssen keine Kinder.  

• Auch hier gelten die Regeln der Selbstbestimmung.  
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5.2.5 Vorgehen bei sexuell übergriffigem Verhalten bei 

Kindern 

• Das Spiel wird sofort unterbrochen 

• Es wird mit den Kindern darüber geredet was unsere Regeln sind und welche Grenze 

gerade überschritten wurde. 

• Bei Bedarf werden nochmal mit der ganzen Gruppe die Regeln besprochen. 

• Die Eltern der betroffenen Kinder werden informiert 

• Alle Teamkolleg:innen werden informiert und es wird ein gemeinsames Vorgehen be-

sprochen. 

• Bei Bedarf wird die Geschäftsleitung informiert. 

5.2.6 Transparenz - Zusammenarbeit mit den Eltern  

Eine wertschätzende Erziehungspartnerschaft ist uns sehr wichtig. Wir alle gehen sprichwört-

lich über Stock und Stein, über Höhen und durch Tiefen, stoßen an Grenzen und begeben uns 

täglich erneut auf unterschiedlichste Entdeckungstouren mit den Kindern. Diesen Weg mit 

allen gemeinsam zu gehen und die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, das ist unser Ziel.  

Dazu gehört ein respektvoller Umgang zwischen den Eltern und dem Pädagog:innen Team, 

sowie ein offener ehrlicher Austausch.  

Mit unserem sexualpädagogischen Konzept möchten wir Haltung beziehen und die Eltern um-

fassend informieren. 

 

• Bereits bei der Anmeldung/ Hospitation bei uns, weisen wir darauf hin, dass wir ein 

sexualpädagogisches Konzept haben. Es liegt aus und kann eingesehen werden.  

• Die Eltern unserer Waldkinder kennen das sexualpädagogische Konzept / Schutzkon-

zept, es ist auf unserer Homepage für jeden zugänglich.  

• Bei Bedarf/ Nachfrage bieten wir gerne auch Elternabende zum Thema „kindliche Se-

xualität“ an.  

• In „Tür – und Angelgesprächen“ und bei Entwicklungsgesprächen gibt es Raum für Fra-

gen und einen vertrauensvollen Austausch.  

• Gerne können die Eltern bei uns hospitieren, um den Waldkindergartenalltag kennen-

zulernen.  

• Unterstützung „von außen“ bekommt unser Team stets durch die Pädagogische Lei-

tung von h&b learning  

• Bilderbücher zum Thema „Mein Körper“, Gefühle, ...können gerne bei uns ausgeliehen 

werden (siehe Literaturliste).  

• Auch im Team leben wir Transparenz: Im Austausch sein, die pädagogische Arbeit re-

flektieren, voneinander und miteinander lernen. Wir sind immer im Lernprozess und 

machen uns gemeinsam auf den Weg.  
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5.3 Partizipation und Beschwerdemanagement 

Die Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder ist bereits seit einigen Jahren ein wichtiges 

Prinzip der Frühpädagogik. Partizipation ist auch die Grundlage gelingender Präventionsar-

beit. In unserem Verhaltenskodex ist die Grundhaltung vom von Geburt an selbstbestimmten 

Wesen verankert.  

Wir leben Kinderrechte – detaillierte Einblicke, wie wir Partizipation im Waldkindergartenall-

tag leben entnehmen Sie unserer Konzeption. 

5.3.1 Prävention durch Partizipation 

Von Beginn an sind die Kinder Träger eigener Rechte und nicht nur Objekte des Schutzes und 

der Fürsorge (vgl. Maywald 2015, S.116)  

 

Einhaltung der Kinderrechte 

Jedes Kind hat nach der UN-Kinderrechtskonvention das Recht, an allen es betreffenden Ent-

scheidungen entsprechend seinem Entwicklungsstand beteiligt zu werden.  

 

• die Selbstbestimmungsrechte der Kinder vor allem das Recht auf körperliche Selbstbe-

stimmung 

• die Grundbedürfnisse der Kinder 

• das Recht jedes Kindes auf freie Meinungsäußerung 

• das Recht jedes Kindes als Individuum gesehen zu werden,  

• das Recht jedes Kindes auf die Wahl seiner Kontaktpersonen.  

 

Was unsere Kinder stark macht schützt! 

• Kinder erfahren im Waldkindergarten, dass kein Mensch, egal ob Kind oder Erwachse-

ner, das Recht hat, ihnen Angst zu machen. 

• Im Waldkindergarten wird ein Erfahrungsraum eröffnet, in dem Kinder selbst entschei-

den können, welche Berührungen sie mögen und welche nicht.  

• Kinder erleben in der Einrichtung, dass sie auch gegenüber Erwachsenen „NEIN“ sagen 

dürfen.  

• In der Einrichtung wird das Thema „ gute und schlechte Geheimnisse thematisiert. Die 

Kinder erleben, dass es wichtig ist, schlechte Geheimnisse weiterzuerzählen.  

• Wie bieten den Kindern einen Erfahrungsraum, in dem sie erleben, dass sie sich Hilfe 

holen können, wenn es ihnen nicht gut geht, auch wenn es jemand verboten hat.  

• Kinder haben viele Rechte, die in der Einrichtung erfahrbar werden.  

• Grundlage sind hierzu die UN-Kinderrechte 
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Raum für Selbstwirksamkeit und positives Selbstkonzept 

Kinder mit einem positiven Selbstkonzept fühlen sich wertvoll, fähig, wichtig und kompetent 

(Abidin 1996). Ein positives Selbstkonzept erleichtert die soziale Interaktion und das Zusam-

menleben mit anderen und gilt somit als Wegbereiter für die Entwicklung und Stärkung sozi-

aler und emotionaler Kompetenzen. 

 

• Konfliktlösungen begleiten 

• Assistenz bei Notwendigkeit (Balancieren) 

• Explorationsunterstützung (in Interaktion mit anderen Kinder treten) 

 

Beschwerdemanagement für Kinder 

In unserer Einrichtung gibt es Kinder, die sich noch nicht schriftlich oder mündlich äußern kön-

nen. Kinder sollen bei uns auch die Möglichkeit haben ihre Beschwerden oder ihren Unmut zu 

äußern. Wenn ein Kind zu eine/m Betreuer/in kommt mit einer Beschwerde, dann wird das 

Kind ernst genommen. Wir versuchen gemeinsam Lösungen und Kompromisse zu finden oder 

auch alternative Handlungsmöglichkeiten. Auch  machen wir regelmäßig Gesprächsrunden, in 

denen wir gezielt fragen „was war heute gut/schlecht im Kindergarten“, „Mit wem hast du 

gespielt? Hattest du Streit“, „Was hat dich geärgert?“ Dadurch dass die Kinder üben zu reflek-

tieren, und lernen ihre Gefühle zu äußern, sollen sie angeregt werden, dass sie sich jemandem 

anvertrauen mit Beschwerden. 

 

Teilhaben an Entscheidungen 

• Kinderkonferenz 

• Morgenkreis 

• Spiele 

• Plätze 

• Kreativer Bereich 

• Themenauswahl z.B. bei Fasching, Sommerfest oder Waldweihnacht. 

 

Transparenz der Arbeit für Eltern 

Damit eine Erziehungspartnerschaft gelingt, ist es wichtig, dass alle Partner*innen auf Augen-

höhe handeln können. Wir sehen unsere Verantwortung darin, Präventionsarbeit so zu gestal-

ten, dass sie auch von Eltern angenommen wird und für diese interessant ist. 

 

• regelmäßige Information über unsere pädagogische Arbeit über unsere Waldpost 

• Wissensvermittlung über sexuelle Erziehung in unserer Einrichtung 

• Erarbeitetes Schutzkonzept präsentieren 

• Elterngespräche 

• Bilderdokumentation 

• Elternabende 

• Angebote zur Schaffung einer positiven Atmosphäre z.B. Elterntag  

• jährliche Elternumfrage 
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Eltern können jederzeit mit einer Beschwerde an jede Mitarbeiterin herantreten. Diese 

nimmt die Beschwerde auf und leitet sie an das Team weiter. Dort wird besprochen und ent-

schieden, wie mit der Beschwerde weiter verfahren wird. Die Eltern bekommen zeitnah eine 

Rückmeldung, wie das weitere vorgehen ist. 

Eltern können sich aber auch an folgende Beschwerdestellen wenden. 

5.3.2 Beschwerdestellen 

Leitung Waldkindergarten Weiler 
Daniela Kranz 

Tel. 0151 654 804 61; E-Mail:  wkg.weiler@hb-learning.de 

 

Elternbeirat Waldkindergarten Weiler 
Kontakte in der Kikom App zu finden 

 

Geschäftsleitung h&b learning. 
Kerstin Betz und Marc Betz 

Tel. 09395 878 6901; E-Mail: info@hb-learning.de 

 

Rechtliche Kindertagesstätten-Aufsicht Landratsamt Lindau: 
Oliver Waller 

Tel. 08382/270210 

 

Pädagogische Kindertagesstätten-Aufsicht Landratsamt Lindau: 
Eugenia Bronstein 

Tel. 08382/270178 

6 Intervention 

Was verstehen wir unter Interventionsmaßnahmen? (wichtigste Regel: Schutz des Kindes) 

Das Handeln bei einem Verdacht von Gewalt in der Kita stellt immer eine Herausforderung 

dar. Situationen sind nicht immer eindeutig und da sich der Verdacht auf eine Kollegin oder 

einen Kollegen richten kann, erschwert dies oft das Handeln. Wichtig ist es deshalb Ruhe zu 

bewahren, Fakten zu sammeln und besonnen zu handeln. 

Werden Übergriffe direkt beobachtet, werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. 

Werden Übergriffe im Nachgang durch spontane Äußerungen des Kindes oder durch Erzäh-

lungen der Eltern bekannt, ist dafür Sorge zu tragen, dass keine weiteren Übergriffe gesche-

hen. 

 

 

 



h&b learning 

 

 

25 

6.1 Interne/ Externe Gefährdung 

Welche Interventionsmaßnahmen gibt es innerhalb unseres Schutzauftrages zu beachten? 

Bei Spontanerzählungen durch das Kind, steht im Mittelpunkt, dass sich das Kind ernst genom-

men fühlt und ihm vermittelt wird, dass man ihm glaubt. Wenn es zu einem Gespräch mit dem 

Kind kommt, sind ausschließlich offene Fragen zu verwenden. Z.B. Wer? Wo? Was? Wann? 

Wie? 

Das Kind darf nicht „ausgefragt“ werden, suggestive Fragen sind unbedingt zu vermeiden. 

Sämtliche Informationen aus solchen Gesprächen sind sofort, wenn möglich wörtlich, zu do-

kumentieren. Erst nach der Dokumentation werden diese Informationen dann umgehend an 

die Leitung weitergegeben. Diese schaltet die GL ein. Hier wird das weitere Vorgehen bespro-

chen und entschieden ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen muss. 

(siehe auch Handlungsplan oben) 

Gleiche Handlungsweise erfolgt wenn Eltern oder Kollegen einen Verdacht äußern. 

 

Welche trägerinternen Vorgänge gibt es bei einem bestätigten Verdacht? 

Bei Verdacht auf Gewalt wird umgehend die Einrichtungsleitung informiert. Diese schaltet die 
Geschäftsleitung Frau Betz von h&b learning ein. Hier wird das weitere Vorgehen be-

sprochen und entschieden ob eine Meldung gemäß §47 SGBIII an die Fachaufsicht erfolgen 

muss.  

Des Weiteren entscheidet die Geschäftsleitung gemeinsam mit der Einrichtungsleitung, ob 

und wie eine Freistellung des Mitarbeitenden erfolgt und inwiefern die Strafverfolgungsbe-

hörden eingeschaltet werden.  

Informationen an Eltern, Mitarbeitenden und Nachbareinrichtungen erfolgt nur nach Rück-

sprache mit der Geschäftsleitung. 

Hilfreich ist hier der Handlungsplan. 

 

Wie verhalte ich mich, wenn ich eine verdächtige Situation beobachte oder ein Kind von 
einem Übergriff berichtet? 

• Wenn ein Mitarbeitender eine Situation beobachtet, die „komisch“ erscheint, spricht 

er /sie den Kollegen/in direkt darauf an und lässt sich die Situation erklären. Wenn 

diese Erklärung plausibel erscheint, bespricht er/sie den Vorfall nochmal in anonymi-

sierter Form mit einem /einer anderen Kollegen/in. Es gilt also das Vier-Augen-Prinzip. 

• Falls die Beschreibung oben nicht möglich ist, wird die Leitung über die Beobachtung 

informiert. Diese entscheidet dann, wie weiter zu verfahren ist. Das Gleiche gilt auch 

für Situationen, bei denen wir in der Interaktion zwischen Kind und Eltern etwas be-

obachten. 

• Beobachten wir eine solche Situation zwischen Kinder, suchen wir auch hier das Ge-

spräch. In akuten Gefahrensituationen greifen wir sofort ein und entscheiden danach 

gemeinsam mit Kolleg/innen und Eltern, wie wir weiter vorgehen.  

• Wenn Kinder sich uns anvertrauen, hören wir zu und zeigen Verständnis. Wir stellen 

aber keine Suggestionsfragen, um zu verhindern, dass die Erinnerung der Kinder 
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überlagert wird. Im direkten Anschluss dokumentieren wir die Aussagen der Kinder so 

wörtlich wie möglich, um zu verhindern, dass unsere Erinnerung überlagert wird.  

• Weiteres Vorgehen im Rahmen von § 8a SGBVIII 

Besteht ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch Fachpersonal, Eltern andere Kinder, 

handelt es sich in der Regel um ein meldepflichtiges Vorkommnis gem. §47 SGBIII.  

Es gibt im Waldkindergarten Weiler im Allgäu klar geregelte Zuständigkeiten bei Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdungen. Besteht ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch Personen 

außerhalb der Kita, erfolgt im Rahmen des §8a SGBVIII eine Gefährdungseinschätzung mit der 

zuständigen ISEF . Dann wird gemeinsam mit der ISEF über das weitere Vorgehen (Elternge-

spräch, Meldung) entschieden. 

 

Zuständige insofern Erfahrene Fachkraft (IseF):  

Steffi Jöst 

Geschäftsführung 

Imblick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH 

Hofstattgasse 1 

D-88131 Lindau 

 

Telefon: +49 171 3193825 

Büro: +49 8382- 2602660 

Fax: +49 8382 2602661 

Mail: joest@imblick-online.de 

www.imBlick-online.de 

 

Werden interne Beobachtungen durch einen Mitarbeitenden gemacht, informiert dieser um-

gehend die Einrichtungsleitung bzw. in Abwesenheit deren Vertretung. Diese schaltet die Ge-

schäftsleitung/GL ein. Hier wird das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, ob eine 

Meldung gemäß § SGBVIII an die Fachaufsicht erfolgen muss.  
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Anhaltspunkte 

unbegr¸ndet 

Gewichtige Anhaltspunkte f¸r grenzverletzendes Verhalten  

Kindeswohlgef‰hrdung 

Aufarbeitung / 

Rehabilitation 

Maflnahmen f¸r den 
Schutz des Kindes  

 

Gespr‰ch mit Eltern  
Unterst¸tzungsangebote  
Information ¸ber weiteres 

Prozedere und Ansprechpartner 
 

Substantiierung der Gef‰hrdungseinsch‰tzung durch weitere Informationen 
Gespr‰che der Leitung / des Tr‰gers mit MA, Eltern, Kind (entwicklungsabh‰ngig), etc.  

 

Meldung 
an Tr‰ger  

Information  

an Team 

Meldung 
an Fachberatung 

Kindertagesst‰tten 
 „Meldepflicht“ 

Ergebnis 
Die Kindeswohlgef‰hrdung wurde beendet 

Erforderliche Verbesserungen in der Kita sind dauerhaft erfolgt 
Sanktionen wurden gepr¸ft und soweit erforderlich eingeleitet/verh‰ngt  

Mitteilung an Fachberatung Kindertagest‰tten und Tr‰ger ist erfolgt 
 

Eltern  
Mitteilung an Leitung, MA, 

Tr‰ger oder KJA 

MA 
Mitteilung an Leitung, 

Tr‰ger oder KJA 

Leitung   
Mitteilung an Tr‰ger 

oder KJA 

Ersteinsch‰tzung  
durch Leitung und MA, ist Leitung involviert durch MA und Tr‰ger 

 

Meldung des Vorfalls 
Leitung an Tr‰ger 

Ist Leitung involviert - MA an Tr‰ger 
 

Erkennen  
Anhaltspunkte von grenzverletzendem Verhalten 

 

Konsequenzen f¸r 
Beschuldigte/n   

 

Information 
an Fachberatung Kindertagesst‰tten 

Maflnahmen durch 
Leitung  

und/oder Tr‰ger 

Stand M‰rz 2025 

Gewichtige Anhaltspunkte    
Grenzverletzendes Verhalten gegen¸ber Kindern innerhalb der 

Einrichtung 
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6.2 Aufarbeitung/ Rehabilitation 

Sollte ein/e Kollege/in in Verdacht geraten sein, der sich als nichtig herausstellt, ist es wichtig 

diese Situation sowohl mit dem gesamten Team aufzuarbeiten sowie die Eltern ausreichend 

zu informieren. 

Dazu werden vom Träger nötige Unterstützung zur Verfügung gestellt. Z.B. externe Modera-

tion von Teamsitzungen, Supervision oder Coaching für die betreffende Person oder auch an-

dere Mitarbeiter im Team oder das Gesamtteam. 

Den Eltern wird klar kommuniziert, dass jeder Verdacht ausgeräumt ist. Am Besten wird im 

persönlichen Austausch bei einem Elternabend oder auch bei einem Elterngespräch mit den 

Eltern darüber gesprochen, ob sie noch Misstrauen hegen oder was sie noch brauchen, damit 

sie wieder vertrauen können. 

6.3 Abgrenzung der Meldepflichten 

Im Bezug auf Kinderschutz gibt es zwei unterschiedliche Meldepflichten zu beachten. 

 

In der Meldepflicht gemäß § 47SGB VIII werden Gefahrenpotentiale innerhalb der Einrichtung 

gemeldet. Meldepflichtige Ereignisse nach diesem Paragrafen können in folgende Überpunkte 

zusammengefasst werden: 

 

¥ Fehlverhalten von Mitarbeitenden (Verletzung der Aufsichtspflicht, Übergriffe, Ver-

nachlässigung) 

¥ Straftat bzw. Strafverfolgung von Mitarbeitenden 

¥ Besonders schwere Unfälle von Kindern 

¥ Massive Beschwerden 

¥ Ungünstige strukturelle und personelle Rahmenbedingungen (gravierender/langan-

haltender Personalmangel, erhebliche betriebsinterne Konflikte, Hinweise auf Mangel 

persönlicher Eignung von Mitarbeitenden) 

¥ Betriebsgefährdende und katastrophenähnliche Ereignisse (Bauliche Mängel, mangel-

hafte Verkehrssicherung, erhebliche Auswirkungen von Infektionskrankheiten) 

 

Diese Ereignisse werden in Absprache mit der Leitung vom Träger an das Landratsamt gemel-

det. 

 

Die Meldepflicht nach § 8a SGB VIII stellt die Gefährdung des Kindes in seinem gesamten Um-

feld in den Mittelpunkt. Eine Meldung nach Durchführung des Kriesenleitfadens bezieht sich 

auf diese Meldepflicht. 
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6.4 Anlaufstellen und Ansprechpartner:innen 

Die Vernetzung mit externen Kooperationspartnern hat eine hohe Bedeutung für den Kin-

derschutz. 

 

Hier führen wir alle zuständigen Kooperationspartner:innen auf: 
 

Träger der Einrichtung 
h&b learning gGmbH 

Lindenstrasse 22 

97855 Triefenstein 

Geschäftsführer: Kerstin Betz, Marc Betz, Franz Huber 

 
Jugendamt Lindau Bodensee 

Bregenzerstrasse 35 

88131 Lindau 

Frau Eugenia Bronstein 

 

Zuständige insofern Erfahrene Fachkraft (IseF):  

Steffi Jöst 

Geschäftsführung 

Imblick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH 

Hofstattgasse 1 

D-88131 Lindau 

 

Telefon: +49 171 3193825 

Büro: +49 8382- 2602660 

Fax: +49 8382 2602661 

Mail: joest@imblick-online.de 

www.imBlick-online.de 

 

Regionale Erziehungs-, Familien- und Lebensberatungsstellen 

Erziehungsberatungsstelle Lindenberg 

Brennterwinkel 4 

88161 Lindenberg 

08381/3443 

 

Frühförderstelle Lindenberg 

Staufenerstr. 9 

88161 Lindenberg 

08381/8907500 
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St. Martin Schule Lindenberg 

Förderschule für Behinderte  

Am Wäldele 28 

88161 Lindenberg 

08381/927780 

 

SVE Schulvorbereitende Einrichtung 

Brennterwinkel 2 

88161 Lindenberg 

08381/3888 

 

Antonio-Huber-Schule Förderschule 

Antoniusplatz 7 

88161 Lindenberg 

08381/487420 

7 Regelmäßige Überprüfung und 

Weiterentwicklung 

Um die stetige Weiterentwicklung und Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten gewähr-

leisten zu können, gibt es in unserer Einrichtung eine Präventionsbeauftragte. Derzeit evalu-

iert Daniela Kranz das Schutzkonzept jährlich. Außerdem steht sie für Fragen zum Thema Kin-

derschutz zur Verfügung und bringt das Thema immer wieder in Teamsitzungen oder Super-

visionen ein. Bei aktuellen Anlässen oder Vorkommnissen im Kindergarten wird nochmal ge-

meinsam auf das Schutzkonzept geschaut, unser Verhalten überprüft und gegebenenfalls das 

Schutzkonzept angepasst. 
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